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1. Hochschulaufgaben und Dienstaufgaben des Lehrpersonals mit ausdrück-
lichem Bezug zum Handlungsfeld Internationalisierung und potenzieller 
Relevanz im Kontext der Dozentenmobilität 

 
§ 3 LHG M-V1 Aufgaben 
[…] 
(8) 1Die Hochschulen fördern die internationale, insbesondere die europäische Zu-
sammenarbeit. 2Sie fördern den Austausch mit ausländischen Hochschulen und an-
deren wissenschaftlichen und künstlerischen Einrichtungen. 3Sie berücksichtigen 
die besonderen Bedürfnisse ausländischer Studierender und fördern die Integration 
ausländischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
 
§ 10 LHG M-V Erprobungsklausel 
Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur kann auf Antrag einer Hoch-
schule für eine begrenzte Zeit Abweichungen von den Vorschriften der §§ 28 bis 31, 
35, 59, 60 sowie 80, 81, 86 und 88 bis 95 zulassen, soweit dies erforderlich ist, um 
neue Modelle in der Lehre oder der Leitung und Organisation zu erproben, die dem 
Ziel einer Verbesserung der Studienbedingungen, einer Vereinfachung der Entschei-
dungsprozesse, der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit oder der Ermöglichung ei-
ner internationalen Hochschulkooperation dienen. 
 
§ 28 LHG M-V Studienziel, Studiengänge 
[…] 
(3) 1Die Hochschulen können im Zusammenwirken mit ausländischen Partnerhoch-
schulen internationale Studiengänge entwickeln, bei denen bestimmte Studienab-
schnitte oder Prüfungen an den ausländischen Hochschulen zu erbringen sind. 2Die 
Hochschulen stellen das Einvernehmen mit dem zuständigen Ministerium her, so-
weit Studiengänge betroffen sind, deren Inhalte zu einem nicht unwesentlichen Teil 
auch Gegenstand staatlicher Ausbildungs- und Prüfungsordnungen sind. 
[…] 
 
§ 32 LHG M-V Organisation der wissenschaftlichen Weiterbildung und des 
Fernstudiums 
[…] 
(2) 1Die Hochschulen können hochschuleigene Weiterbildungs- oder Fernstudien-
gänge auch in Kooperation mit Bildungsanbietern außerhalb des Hochschulbereichs 
durchführen. 2Durch einen Kooperationsvertrag ist sicherzustellen, dass es Aufgabe 
der Hochschulen ist, das Lehrangebot inhaltlich und didaktisch zu entwickeln, durch-
zuführen und die Prüfungen abzunehmen. 3Der kooperierende Bildungsanbieter 
muss sich verpflichten, der Hochschule für ihre Leistungen ein angemessenes Ent-
gelt zu entrichten. 4Im Rahmen des Kooperationsvertrages kann geregelt werden, 
dass der kooperierende Bildungsanbieter die gesamten organisatorischen Leistun-
gen und Verwaltungsleistungen für den Studienbetrieb übernimmt. 5Absatz 1 Satz 2 
gilt entsprechend. 
 
§ 38 LHG M-V Prüfungsordnungen 
[…] 
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(9) 1Für einen Studiengang kann ein obligatorischer Studienaufenthalt an einer aus-
ländischen Hochschule vorgesehen werden, wenn dies aus fachlichen Gründen 
zweckmäßig erscheint. 2Der Aufenthalt ist mit den übrigen Teilen des Studiums in-
haltlich und zeitlich abzustimmen und in den Studiengang einzuordnen. 3Die Lage 
und die Dauer des Auslandsaufenthaltes sind von der Hochschule in der Prüfungs-
ordnung zu bestimmen. 
[…] 
 
§ 39 LHG M-V Studienordnungen, Studienplan 
(1) 1Für jeden Studiengang erlässt die Hochschule eine Studienordnung als Sat-
zung. 2Diese regelt auf der Grundlage der Prüfungsordnung Inhalt und Aufbau des 
Studiums einschließlich eingeordneter berufspraktischer Tätigkeiten (Praxispha-
sen), obligatorisch vorgesehene Studienaufenthalte an einer ausländischen Hoch-
schule sowie die Schwerpunkte, die der Studierende nach eigener Wahl bestimmen 
kann. 
[…] 
 
§ 108 LHG M-V Anerkennung 
[…] 
(4) 1Der Betrieb ausländischer Hochschulen aus Staaten außerhalb der Europäi-
schen Union bedarf der Erlaubnis (Gestattung). 2Die Gestattung kann erteilt werden, 
wenn 
1. es sich um staatliche Hochschulen handelt oder wenn sie im Herkunftsstaat 

staatlich anerkannt sind, 
2. sie ihre im Herkunftsstaat anerkannte Ausbildung anbieten, 
3. sie ihre im Herkunftsstaat anerkannten Grade verleihen, 
4. diese Tätigkeit in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen des Her-

kunftsstaates steht, 
5. sichergestellt ist, dass nur Studienbewerberinnen und Studienbewerber ange-

nommen werden, die die Voraussetzungen für eine Aufnahme in eine entspre-
chende staatliche Hochschule erfüllen, 

6. das Studienangebot der die Ausbildung durchführenden Niederlassung akkredi-
tiert ist, 

7. die Qualitätssicherung durch die Hochschule des Herkunftsstaates gesichert ist, 
8. die Forschung und Lehre anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen ent-

spricht und 
9. die Interessen des Landes Mecklenburg-Vorpommern nicht entgegenstehen. 
3Die Voraussetzungen nach Nummer 1 bis 7 sind dem Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur mit dem Antrag auf Gestattung und bei jeder Ausweitung des 
Studienangebots nachzuweisen. 4Die Gestattung kann befristet erteilt und mit Aufla-
gen versehen werden, die der Erfüllung der Voraussetzungen nach Satz 1 dienen. 
5Die Gestattung ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen für die Gestattung 
weggefallen sind und diesem Mangel trotz Aufforderung nicht fristgerecht abgehol-
fen worden ist. 
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2. Berücksichtigung(sfähigkeit) von Lehre im Ausland im Rahmen der Lehr-
verpflichtung 

 
§ 70 LHG M-V Dienstrechtliche Sonderregelungen  
[…] 
(3) 1Für das hauptberufliche wissenschaftliche und künstlerische Personal (§ 55 Ab-
satz 1), das im Beamtenverhältnis auf Zeit eingestellt ist, gelten die Vorschriften für 
Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit entsprechend. 2Ein Eintritt in den Ruhe-
stand mit Ablauf der Dienstzeit ist ausgeschlossen. 3Das Dienstverhältnis ist, sofern 
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, auf Antrag der Beamtin oder des Beamten 
aus den in Satz 4 genannten Gründen zu verlängern. 4Gründe für die Verlängerung 
sind: 
[…] 
10. Beurlaubung für eine wissenschaftliche oder künstlerische Tätigkeit oder eine 

außerhalb des Hochschulbereiches oder im Ausland durchgeführte wissen-
schaftliche, künstlerische oder berufliche Aus-, Fort- oder Weiterbildung, 

[…] 
 
§ 10 LVVO M-V2 Besondere Aufgaben außerhalb der Hochschule 
(1) Nehmen Lehrpersonen Aufgaben im öffentlichen Interesse außerhalb der Hoch-
schulen wahr, die die Ausübung der Lehrtätigkeit ganz oder teilweise ausschließen, 
kann das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur für die Dauer der Wahr-
nehmung dieser Aufgaben die Lehrverpflichtung ermäßigen oder aufheben. 
[…]  
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3. Potenzielle Anknüpfungspunkte im Nebentätigkeitsrecht 
 
Hinweis: Lehre außerhalb der eigenen Hochschule gehört regelmäßig nicht zum 
Hauptamt, sondern wird im Rahmen einer Nebentätigkeit wahrgenommen. Das gilt 
auch für die Lehre an ausländischen Hochschulen. Der normative Rahmen für Ne-
bentätigkeiten ergibt sich aus dem Beamten- und Nebentätigkeitsrecht des jeweili-
gen Landes. Einschlägige Regelungen finden sich gelegentlich im Hochschulgesetz, 
typischerweise im Beamtengesetz, in der (allgemeinen) Nebentätigkeitsverordnung 
und meist in einer speziellen Nebentätigkeitsverordnung für den Hochschulbereich. 
In diesen Vorschriften wird das Thema der Lehre im Ausland allerdings kaum oder 
gar nicht explizit angesprochen. 
Im Folgenden werden daher die Normen aus den vorgenannten Regelungen (in 
Mecklenburg-Vorpommern: LHG M-V, LBG M-V, NLVO M-V und HSNtVO M-V) auf-
geführt, die (auch) für die Lehre im Ausland potenziell von Bedeutung sein können. 
 
§ 71 LHG M-V Nebentätigkeiten 
(1) Zur Übernahme einer Nebentätigkeit sind Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer insoweit verpflichtet, als die Nebentätigkeit im unmittelbaren Zusammenhang 
mit ihren Dienstaufgaben in Wissenschaft und Kunst, Forschung und Lehre in ihrem 
Fach steht. 
(2) Bei Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern ist anzustreben, dass Nebentä-
tigkeiten mit den dienstlichen Aufgaben, besonders der Lehrtätigkeit, in Zusammen-
hang stehen; in keinem Fall dürfen die dienstlichen Aufgaben beeinträchtigt werden. 
(3) 1Die zur Ausführung der Absätze 1 und 2 und der §§ 70 bis 77 des Landesbeam-
tengesetzes notwendigen Vorschriften über die Nebentätigkeit des wissenschaftli-
chen und künstlerischen Personals erlässt das Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur im Einvernehmen mit dem Innenministerium und dem Finanzmi-
nisterium durch Rechtsverordnung. 2In der Rechtsverordnung kann insbesondere 
das Nähere zu 
1. der Abgrenzung der Dienstaufgaben zu Nebentätigkeiten, 
2. der Anzeigepflicht von Nebentätigkeiten, 
3. der Untersagung einer Nebentätigkeit, 
4. dem Verfahren der Genehmigung zur Inanspruchnahme von Einrichtungen, Per-

sonal und Material des Dienstherren, 
5. dem für die Inanspruchnahme gemäß Nummer 4 zu entrichtenden Nutzungsent-

gelt und der für eine Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst abzuführenden Ver-
gütung, 

6. dem Umfang einer ärztlichen oder tierärztlichen Nebentätigkeit für das in der 
Lehre tätige Hochschulpersonal der Medizin, insbesondere in den Einrichtungen 
der Universität, 

geregelt werden. 
 
§ 71 LBG-MV3 Pflicht zur Übernahme einer Nebentätigkeit 
Der Beamte ist verpflichtet, auf schriftliches Verlangen seines Dienstvorgesetzten 
1. eine Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst, 
2. eine Nebentätigkeit im Vorstand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder in einem 

sonstigen Organ einer Gesellschaft, Genossenschaft oder eines in einer 
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anderen Rechtsform betriebenen Unternehmens, wenn dies im öffentlichen In-
teresse liegt, 

zu übernehmen und fortzuführen, sofern diese Tätigkeit seiner Vorbildung oder Be-
rufsausbildung entspricht und ihn nicht über Gebühr in Anspruch nimmt. 
 
§ 72 LBG-MV Anzeigefreie Nebentätigkeiten (§ 40 BeamtStG) 
(1) 1Der Anzeigepflicht nach § 40 Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes unterliegen 
nicht 
1. Nebentätigkeiten, zu deren Übernahme der Beamte nach § 71 verpflichtet ist, 
2. die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung des Beamten unterliegenden Ver-

mögens, 
3. die Tätigkeit zur Wahrung von Berufsinteressen in Gewerkschaften und Berufs-

verbänden oder in Organen von Selbsthilfeeinrichtungen der Beamten sowie die 
Tätigkeit in Organen und Gremien der kommunalen Landesverbände und 

4. Nebentätigkeiten, die ohne Vergütung ausgeübt werden. 
2Abweichend von Satz 1 Nummer 4 sind folgende Nebentätigkeiten anzeigepflichtig, 
auch wenn sie ohne Vergütung ausgeübt werden: 
1. die Wahrnehmung eines nicht unter Satz 1 Nummer 1 fallenden Nebenamtes, 
2. die Übernahme einer Testamentsvollstreckung oder einer anderen als in § 70 

Absatz 4 genannten Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft, 
3. gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeiten oder die Mitarbeit bei einer dieser 

Tätigkeiten, 
4. der Eintritt in ein Organ eines Unternehmens mit Ausnahme einer Genossen-

schaft. 
(2) Der Dienstvorgesetzte kann aus begründetem Anlass verlangen, dass der Be-
amte über eine von ihm ausgeübte anzeigefreie Nebentätigkeit, insbesondere über 
deren Art und Umfang sowie über die Vergütung hieraus, schriftlich Auskunft erteilt. 
 
§ 73 LBG-MV Verbot einer Nebentätigkeit 
(1) 1Soweit durch die Nebentätigkeit die Beeinträchtigung dienstlicher Interessen zu 
besorgen ist, hat der Dienstvorgesetzte ihre Übernahme ganz oder teilweise zu ver-
bieten. 2Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Nebentätigkeit 
1. nach Art und Umfang die Arbeitskraft so stark in Anspruch nimmt, dass die ord-

nungsgemäße Erfüllung der dienstlichen Pflichten behindert werden kann, 
2. den Beamten in einen Widerstreit mit den dienstlichen Pflichten bringen kann, 
3. in einer Angelegenheit ausgeübt wird, in der die Behörde, der der Beamte ange-

hört, tätig wird oder tätig werden kann, 
4. die Unparteilichkeit oder Unbefangenheit des Beamten beeinflussen kann, 
5. zu einer wesentlichen Einschränkung der künftigen dienstlichen Verwendbarkeit 

des Beamten führen kann, 
6. dem Ansehen der öffentlichen Verwaltung abträglich sein kann. 
3Die Voraussetzung des Satzes 2 Nummer 1 gilt in der Regel als erfüllt, wenn die 
zeitliche Beanspruchung durch eine oder mehrere Nebentätigkeiten acht Stunden in 
der Woche überschreitet. 
(2) Schriftstellerische, wissenschaftliche, künstlerische oder Vortragstätigkeiten so-
wie die mit Lehr- oder Forschungsaufgaben zusammenhängende selbstständige 
Gutachtertätigkeit des wissenschaftlichen Personals an öffentlichen Hochschulen 
sowie an wissenschaftlichen Instituten und Anstalten dürfen ganz oder teilweise nur 
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verboten werden, wenn die konkrete Gefahr besteht, dass bei ihrer Ausübung dienst-
liche Pflichten verletzt werden. 
(3) Nach ihrer Übernahme ist eine Nebentätigkeit ganz oder teilweise zu verbieten, 
soweit bei ihrer Übernahme oder Ausübung in den Fällen des Absatzes 1 dienstliche 
Interessen beeinträchtigt oder in den Fällen des Absatzes 2 sowie des § 72 Absatz 
1 dienstliche Pflichten verletzt werden. 
 
§ 74 LBG-MV Ausübung von Nebentätigkeiten 
(1) 1Der Beamte darf Nebentätigkeiten nur außerhalb der Arbeitszeit ausüben, es sei 
denn, 
1. er hat sie auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung des Dienstvorgesetzten 

übernommen oder 
2. der Dienstvorgesetzte hat ein dienstliches Interesse an der Übernahme der Ne-

bentätigkeit durch den Beamten anerkannt. 
2Liegen die Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 1 oder 2 nicht vor, so dürfen 
Ausnahmen nur in besonders begründeten Fällen, insbesondere im öffentlichen In-
teresse, zugelassen werden, wenn dienstliche Gründe nicht entgegenstehen und die 
versäumte Arbeitszeit vor- oder nachgeleistet wird. 
(2) 1Der Beamte darf bei der Ausübung von Nebentätigkeiten Einrichtungen, Perso-
nal oder Material des Dienstherrn nur bei Vorliegen eines öffentlichen oder wissen-
schaftlichen Interesses mit Genehmigung seines Dienstvorgesetzten und gegen 
Entrichtung eines angemessenen Entgelts in Anspruch nehmen. 2Das Entgelt ist 
nach den dem Dienstherrn entstehenden Kosten zu bemessen und muss den be-
sonderen Vorteil berücksichtigen, der dem Beamten durch die Inanspruchnahme 
entsteht. 
 
§ 78 LBG-MV Verordnungsermächtigung 
1Die zur Ausführung der §§ 70 bis 77 notwendigen Vorschriften über die Nebentä-
tigkeit der Beamten erlässt die Landesregierung durch Rechtsverordnung. 2In ihr 
kann insbesondere bestimmt werden, 
1. welche Tätigkeiten als öffentlicher Dienst im Sinne dieser Vorschriften anzuse-

hen sind oder ihm gleichstehen, 
2. welche Tätigkeiten als öffentliche Ehrenämter im Sinne des § 70 Absatz 4 anzu-

sehen sind, 
3. ob und inwieweit eine im öffentlichen Dienst ausgeübte oder auf Verlangen, Vor-

schlag oder Veranlassung des Dienstvorgesetzten übernommene Nebentätig-
keit vergütet wird oder eine erhaltene Vergütung abzuführen ist, 

4. unter welchen Voraussetzungen der Beamte bei der Ausübung einer Nebentä-
tigkeit Einrichtungen, Personal oder Material des Dienstherrn in Anspruch neh-
men darf und in welcher Höhe hierfür ein Entgelt an den Dienstherrn zu entrich-
ten ist; das Entgelt kann pauschaliert und in einem Prozentsatz des aus der Ne-
bentätigkeit erzielten Bruttoeinkommens festgelegt werden. Bei ohne Vergütung 
ausgeübter Nebentätigkeit oder bei einer Nebentätigkeit, die auf Verlangen, Vor-
schlag oder Veranlassung des Dienstvorgesetzten ausgeübt wird oder bei der 
dieser ein dienstliches Interesse anerkannt hat, kann auf das Entgelt ganz oder 
teilweise verzichtet werden. 

5. dass der Beamte verpflichtet werden kann, nach Ablauf eines jeden Kalender-
jahres dem Dienstvorgesetzten die gewährten Vergütungen aus Nebentätigkei-
ten anzugeben. 
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§ 1 NLVO M-V4 Geltungsbereich 
(1) 1Diese Verordnung gilt für Beamtinnen und Beamte gemäß § 1 Absatz 1 Satz 2 
des Landesbeamtengesetzes. 2Sie gilt auch für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamte sowie frühere Beamtinnen und Beamte hinsichtlich der Nebentätig-
keiten, die sie vor Beendigung des Beamtenverhältnisses ausgeübt haben. 
(2) Diese Verordnung gilt für das Personal der Hochschulen gemäß § 55 Absatz 1 
des Landeshochschulgesetzes, soweit im Landeshochschulgesetz oder in den auf 
dessen Grundlage erlassenen Rechtsvorschriften nichts Abweichendes geregelt ist. 
 
§ 7 NLVO M-V Ablieferungspflicht von Vergütungen für Nebentätigkeiten im 
öffentlichen Dienst 
(1) 1Vergütungen für eine oder mehrere Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst (§ 
3), die im Kalenderjahr den Betrag von 6.500 Euro übersteigen, hat die Beamtin oder 
der Beamte an den Dienstherrn im Hauptamt abzuliefern. 2Eine Vergütung darf nicht 
gewährt werden, soweit zur Ausübung der Nebentätigkeit eine Entlastung im Haupt-
amt erfolgt. 3Bei Teilzeitbeschäftigung gilt der Höchstbetrag ungeachtet der Arbeits-
zeitermäßigung. 
(2) 1Vor der Ermittlung des abzuliefernden Betrages sind von den Vergütungen die 
im Zusammenhang mit der Nebentätigkeit nachweislich entstandenen Aufwendun-
gen abzusetzen, und zwar für: 
1. Fahrtkosten, Unterkunft und Verpflegung bis zur Höhe der in § 6 Absatz 2 Num-

mer 1 und 2 genannten Beträge, 
2. die Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal und Material des Dienstherrn 

(einschließlich Vorteilsausgleich), 
3. sonstige Hilfeleistungen und selbst beschafftes Material, soweit erforderlich und 

wirtschaftlich vertretbar. 
2Voraussetzung ist, dass die Beamtin oder der Beamte für diese Aufwendungen kei-
nen Auslagenersatz erhalten hat. 
(3) Für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst gilt § 65 des 
Bundesbesoldungsüberleitungsfassungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern. 
 
§ 8 NLVO M-V Ausnahmen 
(1) Die Ablieferungspflicht nach § 7 ist nicht anzuwenden auf Vergütungen für 
1. Lehr-, Unterrichts-, Vortrags- oder Prüfungstätigkeiten, 
2. Gutachtertätigkeiten sowie ärztliche, zahnärztliche oder tierärztliche Verrichtun-

gen, für die nach den Gebührenordnungen Gebühren zu zahlen wären, 
3. Tätigkeiten auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Forschung, 
4. Tätigkeiten, die während eines unter Wegfall der Besoldung gewährten Urlaubs 

ausgeübt werden, 
5. vorübergehende Tätigkeiten, die in herausragendem Maße im öffentlichen Inte-

resse oder zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind, soweit die 
oberste Dienstbehörde eine Ausnahme für erforderlich hält. 

(2) § 7 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt. 
 
§ 1 HSNtVO M-V5 Geltungsbereich 
(1) Diese Verordnung gilt für das an den Hochschulen des Landes hauptberuflich 
tätige beamtete wissenschaftliche und künstlerische Personal im Sinne des § 55 
Absatz 1 des Landeshochschulgesetzes. 
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(2) Die Nebentätigkeitslandesverordnung vom 20. Januar 2010 (GVOBl. M-V S. 36) 
findet Anwendung, soweit nachstehend nichts Anderes bestimmt ist. 

 
 

1 Gesetz über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landeshochschulgesetz – LHG 
M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Januar 2011, GVOBl. M-V S. 18; zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juni 2021, GVOBl. M-V S. 1018. 
2 Verordnung über die Lehrverpflichtung des hauptberuflichen Lehrpersonals an den Hochschulen des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern (Lehrverpflichtungsverordnung – LVVO M-V) vom 25. Oktober 2001, 
GVOBl. M-V S. 431; zuletzt geändert durch Artikel 1a des Gesetzes vom 16. Dezember 2010, GVOBl. 
M-V S. 730. 
3 Beamtengesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landesbeamtengesetz – LBG M-V) vom 17. 
Dezember 2009, GVOBl. M-V S. 687; zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 14. Mai 2024, 
GVOBl. M-V S. 154. 
4 Landesverordnung über die Nebentätigkeit der Beamtinnen und Beamten im Land Mecklenburg-Vor-
pommern (Nebentätigkeitslandesverordnung – NLVO M-V) vom 22. Januar 2019, GVOBl. M-V S. 73. 
5 Verordnung über die Nebentätigkeit des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals an den 
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